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Konten von Pfl ichtschulen

Sehr geehrE Damen und tlerren!

Uns wurde von mehreren SEllen glaubwürdig argeüagen, das der @meindebund Steiennark

die Empfehlung ausgib! Scfrulveranstaltungen über vom jevrreiligen Eltemverein geftihrte Kon-

ten abzuwicteln. Der Raiftisenverband Steiermark als sachlich und örtlich zuständiger Revi-

sionsverband der steiriscfren Raiffeisenbanken ist der Auffassung, dass diese Vorgangsweise

nicht gesetzeskonform ist. Da uns im Hinblick auf die jahzehntelangen guten Geschäftsbezie-

hungen zwischen Raiffeisenbanken und Schulen bzw. Gemeinden an einer sachgerechten

Läsung gelegen ist, ftihren wir im fulgenden unsere Recfitsmeinung aus:

Ban ka ufsichtsrcchü idre Vorgaben :

Mit BGBI. I Nummer 116 vom 14. August 2015 wurde das ,,Bundesgesetz über die Einrichtung

eins Kontenregisters und die Konteneinschau (Kontenregister- und Konteneinschaugesetz -
KontRegG)" verlauüart. Gemäß § 3 KontRegG haben Kreditinstitute dem Kontenregister u.a.

laufend-die Konteninhaber (nattirliche Personen bzw. Rechtsüäger) sowie allfällige vertreungs-

befugte Personen und Treugeber zu übermitteln (§ 2 Abs. L 22 und 3). § 7 normiert fiir die

,ors5t/iche VerleEung dieser Meldebestimmungen Finanzstrafen von bis zu € 200.000 (Abs.l),

für die fahilässig€ Begehung voR bis zu € 10O.000 (Abs. 2).

Angesichts dieser Strafdrohung ist wohl nachvollziehbar, dass seitens der Banken ein großes

Interesse an der Einhaltung dieser Bestimmungen besteht.

Schulen sind nicht rechtsfähig, allenfalls kommt Bundesschulen eine Teilrechtsfähigkeit nach

§ 12ga - 12gc SchOrG zu. oiJ tvtöglichkeit der Einräumung einer solchen Teilrechtsfähigkeit im
pflichtschulbereich wurde vom steirischen Gesetzgeber - im GegensaÜ- z.B. zum oberöster-

reichischen - nicht genutzt (siehe § 7a oö. PflichtschulorganisationsG). Die Teilrechtsfähigkeit

nach SchOrG gilt rräum nur für schulbezogene oder schulfremde Veranstaltungen (siehe dazu

weiter unten).

Daraus ist zwingend abzuleiten, dass Schulen in das Kontenregister nicht eingemeldet-werden

können, sondern GegenstanO O'er Meldung nur der gesetzliche Schulerhalter (je nach Schultyp

Bund, Land oder Gemeinde oder auch private Betreiber) sein kann.

T/i (0316) 8084-0

F// (0316) 8084-10

I// m.rvstmk.at
E// offi ce@rvstmk.raiffeisen.at

Bankverbindung
Raifeisen-Lmdesbank Stmk AG

IBAN: AT63 3800 0000 0003 2i93
BIC: RZSTAT2G

ZVR-ZaLL1 12880581

DVR:0040452

UID-Nr.: ATU 28660106
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Schulrecht:

Das Schulunterrichtsgesetz (SchUG) gilt gemäß seinem § 1 für alle Schulen gemäß § 1 SchOrG,
somit auch für Volks- und Neue Mittelschulen. Schulveranstaltungen dienen gemäß § 13 SchUG
der Ergänzung des lehrplanmäßigen Unterrichtes und somit auch der Erfüllung der Bildungs-
und Lehraufgaben der im Lehrplan vorgesehenen Unterrichtsgegenstände (Jonak -Kövesi, Das
österreichische Schulrechtlo, § 1 Schulveranstaltungen VO, FN 2), was sich auch aus § 2 dieser
Verordnung ergibt. Demnach sind Schulveranstaltungen und deren Organisation sowie Abwick-
lung ausschließliche Aufgabe der Schule, was sich auch daraus ableiten lässt, dass laut § 2
Abs. 3 dieser Verordnung der Schulleiter einen fachlich geeigneten Lehrer mit der Leitung der
Schulvelanstaltung zu beautlagel hat.

Selbst aus der Einräumung einer Teilrechtsfähigkeit nach Vorbild der Regelung für die Bundes-
schulen kann uE. für die aktuelle Fragestellung nichts gewonnen werden, weil laut
§ 128c Abs. 5 lit. c SchOrG davon nur die Durchführung von Lehrueranstaltungen, die nicht
schulische Veranstaltungen im Rahmen des öffentlichen Bildungsauftrages sind, er-
fasst werden. Im Umkehrschluss ist somit klar, dass die Durchführung von Schulveranstaltun-
gen, welche laut SchulveranstaltungsVO Aufgabe der Schule ist, ohnehin nicht unter eine Teil-
rechtsfähigkeit (nach Bundesmuster) fallen würde.

Dass es sich daher bei der Organisation von Schulveranstaltungen um grundlegende schulische
Aufgaben handelt, ist somit evident; dass ein Unterschied zu den im Bereich der Teilrechts-
fähigkeit der §§ 128a - c SchOrG beschriebenen Sachverhalte besteht, ebenso. Daraus ergibt
sich zwingend, dass Schulveranstaltungen niemals im Bereich der Teilrechtsfähigkeit angesie-
delt sein können.

Ebenso folgerichtig ist daraus zu schließen, dass eine Abwicklung über den Elternverein oder
etwaige Absolventenvereine jedenfalls ausgeschlossen ist. Nebenbei bemerkt ist uE.

zweifelhaft, ob die Abwicklung von Schulveranstaltung vom Vereinszweck der Statuten dieser
Vereine gedeckt ist. Des Weiteren ist einem Rundschreiben des damaligen BMUK zu

§ 13 SchUG zu entnehmen, dass die Venarendung privater Konten - und um solche handelt es

sich bei Elternvereins- und auch ,,Klassenkonten" von Lehrern - zum Zwecke der Einzahlung
von Kostenbeiträgen für Schulveranstaltungen qnzulässig ist. Im Übrigen -scheiteft Qle !uU!!9
derartiger Konten in der Praxis schon daran, dass alle auf diese Konten einzahlenden Personen
(in aller Regel die Eltern bzw. Eaiehungsberechtigten der Schüler) Treugeber mit allen damit
verbundenen Identifizierungspflichten sind. Diese sind gemäß KontRegG als Treugeber in das

Kontenregister einzu melden.

Gemeinderecht:

Gemäß § 47 Gemeindehaushaltsordnung (GHO) sind über Konten und Sparbücher bei Geldinsti-

tuten der Bürgermeister und der Gemeindekassier (Finanzreferent) gemeinsam verfügungsbe-

rechtigt. Diese können jedoch unbeschadet ihrer Verantwortlichkeit Gemeindebedienstete hiezu

schriftlich ermächtigen.

Daraus abgeleitet ist der Grundsatz der Doppelzeichnung, welcher als solcher z'8. auch im Er-

lass GZ 7-47Ha 41254-L993 (Grazer Zeitung vom 6.12.1993) Niederschlag findet.
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Für jede Volks- sowie Neue Mittelschule sind gemäß § 4 bzw. § 9 des Steiermärkischen Pflicht-
schulorganisations-Ausführungsgesetzes 2000 (StPOG) ein Leiter, für jede Volksschulklasse ein
Klassenlehrer und die erforderlichen Lehrer zu bestellen, wobei die Beistellung der Lehrer in
Pflichtschulen dem Land obliegt und diese daher Landesbedienstete (§ 10 PflSchErh-GG;
Jonak/Kövesi, Österreichisches Schulrechtlo, § 1 Rz 15 bzw. § 10 Rz 7) sind. Somit darf diesen
nach der geltenden Rechtslage keine Verfügungsbefugnis über Gemeindekonten, demnach
auch das Schulkonto, erteilt werden.

In dem vorerwähnten Rundschreiben des BMUK sind auch die Auswirkungen auf die Gebarung
erörtert (Führung von nicht voranschlagswirksamen Konten in Anwendung des damals gelten-
den BundeshaushaltsG). Konkret bezieht sich das Rundschreiben zwar auf das damalige Bun-
deshau*mltsgesetz, esssllte aber hier aus unserer Slchf wohl eine analoge Anwendung auf die
Gemeinden möglich sein, da die Textierung sowohl in der derzeit geltenden Voranschlags- und

RechnungsabschlussVO, als auch in der ab 2019 bzw. 2020 anzuwendenden VRV 2015 sinnent-
sprechend lautet,

Zusammenfassend halten wir daher fest:
. Schulen haben grundsäEtich keine Rechtsfähigkeit und können somit auch

keine Konten führen;
. Rechtsträger öffentlicher Schulen sind die jeweiligen Gebießkörperschaften;
. Die Abwicktung von Schulveranstaltungen obliegt der Schule und nicht dem

Eltern verein, dem Absolventenverein oder sonstige ä h n liche fnsfitutionen;
. Die Verwendung privater Konten (Lehrpersonal, Vereine etc,) zur finanziellen

Abwicklung von Schulveranstaltungen ist nicht zulässig;
. Auf Gemeinde- (Schul-) konten dürfen nach derzeitiger Rechtslage weder

Sch u I I eiter, n och Leh re r (da La ndesbed ien stete) verfü g en,

Aus den genannten Gründen ist eine Führung der Schulkonten nur durch den Schulerhalter
möglich. Wegen der öffentlich- und zivilrechtlichen Risiken für das Kreditinstitut werden bei

Raiffeisenbanken daher Schulkonten ausschließlich in der oben dargestellten Art gefühtt.

Wir ersuchen um Kenntnisnahme.

Schreiben erqeht in Kopie an:

- Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abt. 7,

Referat Gemeindeaufsicht und Wirtschaftliche Angelegenheiten, Hofgasse 13, 8010 Graz

- Landesschulrat für Steiermark, Schulrechtliche Abteilung, Körblergasse 23, 8011 Graz

- Steirischer Landesverband der Elternvereine, Karmeliterplatz 2, 8010 Graz


